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Artikel 23 Beschrankungen

DSGVO - Datenschutz-Grundverordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2017

(1) Durch Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche oder der
Auftragsverarbeiter unterliegt, konnen die Pflichten und Rechte gemaR den Artikeln 12 bis 22 und Artikel 34 sowie
Artikel 5, insofern dessen Bestimmungen den in den Artikeln 12 bis 22 vorgesehenen Rechten und Pflichten
entsprechen, im Wege von GesetzgebungsmalRnahmen beschrankt werden, sofern eine solche Beschréankung den
Wesensgehalt der Grundrechte und Grundfreiheiten achtet und in einer demokratischen Gesellschaft eine notwendige
und verhaltnismaRige MalBnahme darstellt, die Folgendes sicherstellt:

a) die nationale
Sicherheit;

b) die Landesverteidigung;

c) die offentliche
Sicherheit;

d) die VerhiUtung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder die Strafvollstreckung, einschlie3lich
des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren fur die 6ffentliche Sicherheit;

e) den Schutz sonstiger wichtiger Ziele des allgemeinen 6ffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats,
insbesondere eines wichtigen wirtschaftlichen oder finanziellen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats,
etwa im Wahrungs-, Haushalts- und Steuerbereich sowie im Bereich der 6ffentlichen Gesundheit und der sozialen
Sicherheit;

f) den Schutz der Unabhangigkeit der Justiz und den Schutz von
Gerichtsverfahren;

g) die Verhitung, Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung von VerstoRen gegen die berufsstandischen Regeln
reglementierter Berufe;

h) Kontroll-, Uberwachungs- und Ordnungsfunktionen, die dauernd oder zeitweise mit der Ausiibung offentlicher
Gewalt fur die unter den Buchstaben a bis e und g genannten Zwecke verbunden sind;

i) den Schutz der betroffenen Person oder der Rechte und Freiheiten anderer

Personen;

j) die Durchsetzung zivilrechtlicher Anspruche.

(2)Jede GesetzgebungsmaBnahme im Sinne des Absatzes 1 muss insbesondere gegebenenfalls spezifische
Vorschriften enthalten zumindest in Bezug auf
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a) die Zwecke der Verarbeitung oder die
Verarbeitungskategorien,

b) die  Kategorien personenbezogener

Daten,
c) den Umfang der vorgenommenen
Beschrankungen,

d) die Garantien gegen Missbrauch oder unrechtmaligen Zugang oder unrechtmaBige
Ubermittlung;

e) die Angaben zu dem Verantwortlichen oder den Kategorien von
Verantwortlichen,

f) die jeweiligen Speicherfristen sowie die geltenden Garantien unter BerUcksichtigung von Art, Umfang und Zwecken
der Verarbeitung oder der Verarbeitungskategorien,

g) die Risiken fur die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen
und

h) das Recht der betroffenen Personen auf Unterrichtung Uber die Beschrankung, sofern dies nicht dem Zweck der
Beschrankung abtraglich ist.

In Kraft seit 25.05.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	Artikel 23 Beschränkungen
	DSGVO - Datenschutz-Grundverordnung


